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MS Industrie AG 
München 

 
ISIN DE0005855183 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 

am Donnerstag, 01. Juli 2021 
um 13:00 Uhr (MESZ). 

 
 
 
 

Die Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der 
Aktionärinnen und Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) abgehalten. Einzelheiten hierzu, insbesondere 
zu den Rechten der Aktionärinnen und Aktionären sowie ihrer Bevollmächtigten entnehmen 
Sie bitte dem Abschnitt III. („Informationen zur Durchführung der virtuellen 
Hauptversammlung“). Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Sitz der 
Gesellschaft, 80333 München, Brienner Straße 7. Bitte beachten Sie, dass Aktionärinnen und 
Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten die virtuelle Hauptversammlung nicht vor Ort verfolgen 
können. 
 
Die gesamte virtuelle Hauptversammlung wird für die ordnungsgemäß angemeldeten 
Aktionärinnen und Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten im Internet unter der Internetadresse 
https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/ im passwortgeschützten 
Internetservice live in Bild und Ton übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre und 
ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch 
Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Nähere 
Erläuterungen hierzu finden Sie nachstehend im Anschluss an die Tagesordnung. 
 

 
I. 

Tagesordnung 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der MS Industrie AG, des 

gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des 
Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das 
Geschäftsjahr 2020, sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den 
Angaben nach §§ 289a und 315a des Handelsgesetzbuches.  

 
Die Unterlagen für die MS Industrie AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2020 sind im 
Internet unter https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglich. 
Ferner werden die genannten Unterlagen dort auch während der Hauptversammlung 
zugänglich sein. 
 
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (§§ 172 und 173 Aktiengesetz) ist zum 
Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom 
Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt hat. Der 
Jahresabschluss ist damit festgestellt.  
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2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des 
Geschäftsjahrs 2020.  

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der MS Industrie AG zum 
31. Dezember 2020 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 13.363.238,50 auf neue 
Rechnung vorzutragen. 
 
 
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 

2020.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2020 Entlastung zu erteilen.  
 
 
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2020.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.  
 
 
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das 

Geschäftsjahr 2021.  
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer 
für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen.  
 
 
6. Beschlussfassung über Billigung des Systems zur Vergütung der 

Vorstandsmitglieder (Say-on-Pay).  
 
Nach § 120a Abs. 1 AktG hat die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft bei 
jeder wesentlichen Änderung, mindestens jedoch alle vier Jahre, über die Billigung des vom 
Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder zu beschließen. 
 
Die Hauptversammlung der MS Industrie AG hat bisher noch nicht über das System zur 
Vergütung der Vorstandsmitglieder Beschluss gefasst. 
 
Der Aufsichtsrat folgt der Begründung der Empfehlungen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019 (bekannt gemacht am 20. März 
2020, „DCGK“), wonach Änderungen des Vergütungssystems der Vorstandsmitglieder nicht 
in laufenden Vorstandsverträgen, sondern die mit den Empfehlungen verbundenen 
Änderungen erst bei deren Verlängerung zu erfolgen haben. Damit soll soweit wie möglich das 
bisherige Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder, welches mit Wirkung zum 01. Januar 
2018 vom Aufsichtsrat beschlossen wurde, bis zur Beendigung der derzeitigen Amtszeit der 
Vorstandsmitglieder zum 31. Dezember 2022 fortgeführt werden. 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, das im Abschnitt II. („Ergänzende Informationen zu einzelnen 
Tagesordnungspunkten“) wiedergegebene Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder mit 
Wirkung zum 01.01.2021 zu billigen. 
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7. Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung und 
Beschlussfassung über das Vergütungssystem für die 
Aufsichtsratsmitglieder.  

 
Nach § 113 Abs. 3 AktG ist bei börsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier Jahre über 
die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen. 
 
Grundlage der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist der Beschluss der Hauptversammlung 
vom 26. Juni 2012. Das bestehende Vergütungssystem ist im Abschnitt II. („Ergänzende 
Informationen zu einzelnen Tagesordnungspunkten“) wiedergegeben. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das bestehende Vergütungssystem zu bestätigen.  
 
 
8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 

und der entsprechenden Satzungsänderung. 
 
Der Vorstand der Gesellschaft wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Juni 
2016 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen 
Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu € 6.000.000,00 durch 
Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen 
ausgeschlossen werden kann. Diese Ermächtigung wurde am 01. Juli 2016 als Genehmigtes 
Kapital 2016/I in das Handelsregister eingetragen. Von dieser Ermächtigung wurde kein 
Gebrauch gemacht. 
 
Die Ermächtigung läuft aus. Es soll vorgeschlagen werden, eine neue Ermächtigung zu 
schaffen, damit der Vorstand in vollem Umfang über die notwendigen Instrumente der 
Kapitalbeschaffung verfügt und auch künftig die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft den 
geschäftlichen Erfordernissen anpassen kann. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 
 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. Juni 2026 das 
Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um bis zu insgesamt 
6.000.000,00 Euro durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). Dabei ist den Aktionären ein 
Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem vom Vorstand 
bestimmten Kreditinstitut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).  
 
Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats berechtigt, das gesetzliche Bezugsrecht 
der Aktionäre auszuschließen, 
 

1. zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, 
 
2. bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien, 

für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, den Börsenkurs der bereits 
börsennotierten Aktien nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht 
überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung 
noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung; auf die Grenze von 10 % des 
Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die unter Bezugsrechtsausschluss in 
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unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben oder veräußert wurden. Auf die Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals ist 
deshalb auch die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, wenn die Veräußerung auf 
Grund einer im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des genehmigten Kapitals gültigen 
Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss erfolgt; 
 

3. wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage(n) zum Zwecke des Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen 
Vermögensgegenständen erfolgt; 

 
4. soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien zeichnet und sichergestellt 

ist, dass den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt wird; 
 

5. wenn die Kapitalerhöhung im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. 
 
Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt 
der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe sowie die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2021/I festzulegen. Der 
Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser 
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2021/I oder 
nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
2021/I anzupassen. 

Die Regelung in § 3 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt vollständig neu gefasst: 

„(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. Juni 2026 
das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um bis zu 
insgesamt 6.000.000,00 Euro durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien 
gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). Dabei ist den 
Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem vom 
Vorstand bestimmten Kreditinstitut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).  

Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats berechtigt, das gesetzliche 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

1. zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, 

2. bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien, 
für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, den Börsenkurs der bereits börsennotierten 
Aktien nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung; auf die Grenze von 10 % des Grundkapitals sind 
diejenigen Aktien anzurechnen, die unter Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder 
entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert 
wurden. Auf die Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals ist deshalb auch die Veräußerung 
eigener Aktien anzurechnen, wenn die Veräußerung aufgrund einer im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens des genehmigten Kapitals gültigen Ermächtigung zur Veräußerung 
eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss erfolgt; 
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3. wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage(n) zum Zwecke des Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen 
Vermögensgegenständen erfolgt; 

4. soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien zeichnet und 
sichergestellt ist, dass den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt wird; 

5. wenn die Kapitalerhöhung im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt 
der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe sowie die weiteren Einzelheiten 
der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2021/I 
festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger 
oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten 
Kapital 2021/I oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend der Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2021/I anzupassen.“ 

 
9. Satzungsänderung. 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern. 
 
Es wird § 22 Abs. 3 neu eingefügt: 
 

„(3) Die Hauptversammlung kann bei der Beschlussfassung über die Verwendung des 
Bilanzgewinns anstelle oder neben einer Barausschüttung auch eine Sachausschüttung 
beschließen, insbesondere durch Ausschüttung von Anteilen an Tochtergesellschaften.“ 

 
 

II.  
Ergänzende Informationen zu einzelnen Tagesordnungspunkten 

 
Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 6 

(Beschlussfassung über Billigung des Systems zur Vergütung der 
Vorstandsmitglieder (Say-on-Pay)) 

 
Vergütungssystem für Vorstandsmitglieder 

 
A. Grundsätze 

Bei der Festlegung der Vergütung der Vorstandsmitglieder orientiert sich der Aufsichtsrat an 
folgenden Grundsätzen: 
 

• Förderung der Konzernstrategie 
Das Vergütungssystem leistet in der Gesamtheit einen wesentlichen Beitrag zur 
Förderung und Umsetzung der Geschäftsstrategie, indem auf den Unternehmenserfolg 
bezogene Leistungskriterien definiert werden. 

• Angemessenheit der Vergütung 
Die Vergütung der Vorstandsmitglieder steht in einem angemessenen Verhältnis zu 
ihren Aufgaben und Leistungen. Sie trägt der Komplexität sowie der wirtschaftlichen 
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Lage des Unternehmens Rechnung. Gegenüber vergleichbaren Unternehmen ist die 
Vergütung marktüblich und zugleich wettbewerbsfähig. 

• Verknüpfung von Leistung und Vergütung 
Die Vergütung der Vorstandsmitglieder wird an ihre Leistungen gekoppelt, indem die 
variablen Vergütungsbestandteile von der Erreichung bestimmter Ziel-Kriterien 
abhängig gemacht werden. Damit werden besondere Leistungen angemessen 
vergütet, während eine Verfehlung der vorgegebenen Ziele zu einer spürbaren 
Absenkung führt. 

• Harmonisierung mit Aktionärsinteressen 
Das Vergütungssystem leistet einen zentralen Beitrag zur Verknüpfung der Interessen 
des Vorstands mit den Interessen der Aktionäre. Ein Teil der variablen Vergütung 
knüpft an die positive Entwicklung der Unternehmenskennzahlen und damit an die 
Dividendenfähigkeit und den Aktienkurs des Unternehmens an. 
 

B. Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur Überprüfung des 
Vergütungssystems 

Der Aufsichtsrat setzt das System der Vergütung der Vorstandsmitglieder mit den gesetzlichen 
Vorgaben in §§ 87, 87 a AktG fest. Das vom Aufsichtsrat beschlossene Vergütungssystem 
wird gem. § 120 a Abs. 1 AktG der Hauptversammlung mindestens alle 4 Jahre beginnend mit 
dem Jahr 2020 bzw. bei jeder wesentlichen Änderung zur Billigung vorgelegt. Billigt die 
Hauptversammlung das jeweils zur Abstimmung gestellte Vergütungssystem nicht, wird nach 
§ 120 a Abs. 3 AktG spätestens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein 
überprüftes Vergütungssystem zum Beschluss vorgelegt. 

C. Bestandteile des Vergütungssystems 
Die Vorstandsmitglieder erhalten als Vergütung für ihre Tätigkeit ein Jahreseinkommen, das 
sich basierend auf einer 100 -prozentigen Auszahlung – zu circa 60 % aus einer fixen 
Vergütung und 40 % aus einer variablen Vergütung zusammensetzt: 

a. Fixe Vergütung:  
 

Die fixe Vergütung besteht aus einem fest vereinbarten, erfolgsunabhängigen 
Jahresgrundgehalt, das in zwölf gleichen Monatsraten ausbezahlt wird.  
 

b. Variable Vergütung:  
 

Die variable Vergütung ist aufgeteilt in zwei Komponenten und besteht aus einer 
jährlichen Tantieme und einer jährlichen qualitativen Erfolgskomponente. 
 

Tantieme 

Die Tantieme soll die Leistung im jeweils abgelaufenen Geschäftsjahr honorieren und 
beträgt 2,5 % des EAT (EAT - Earnings After Tax) der Gesellschaft. Die Tantieme 
entspricht circa 30 % des Jahreszieleinkommens. Sie wird vom Aufsichtsrat in zwei 
Stufen bestimmt: 
Zunächst wird das Konzernergebnis nach Zinsen und Steuern (EAT - Earnings After 
Tax) bestimmt. Dieses EAT kann als Berechnungsgrundlage für die Tantieme mit 
einstimmiger Feststellung des Aufsichtsrats aufgrund von außerordentlichen und/oder 
einmaligen Einflüssen entsprechend erhöht oder vermindert werden. Die Tantieme kann 
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in keinem Fall negativ werden und ist auf einen Maximalbetrag von EUR 250.000,-  je 
Vorstandsmitglied begrenzt. 
 

Qualitative Erfolgskomponente 

Der Aufsichtsrat ist darüber hinaus frei, besondere Leistungen des Vorstands nach vom 
Aufsichtsrat einstimmig festzulegenden, objektiven Kriterien (z.B. überdurchschnittliche 
Entwicklung des Aktienkurses der Gesellschaft, Überschreitung des internen 
Konzernjahresbudgets) durch eine weitere qualitative Erfolgskomponente zu honorieren. 
Die jährliche qualitative Erfolgskomponente beträgt EUR 50.000,- und kann um +/- 50 % 
variieren. Die qualitative Erfolgskomponente entspricht circa 10 % des Jahresziel-
einkommens. 
Die finale Feststellung der erfolgsorientierten Vergütung (Tantieme und qualitative 
Erfolgskomponente) erfolgt durch den Aufsichtsrat innerhalb von 4 Wochen nach der 
ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft. 
 

c. Vertragliche Nebenleistungen 
Jedes Vorstandsmitglied erhält zudem vertragliche Nebenleistungen. Diese umfassen: 

• einen steuerpflichtigen Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie zur 
Rentenversicherung in Höhe des Arbeitgeberanteils, wie wenn eine gesetzliche 
Kranken- bzw. gesetzliche Rentenversicherungspflicht bestehen würde 

• die Bereitstellung eines Dienstwagens der oberen Mittelklasse zur dienstlichen und 
privaten Nutzung 

• die Erstattung von Reisekosten 
• Aufwendungen für Fortbildungsveranstaltungen oder Seminare bis zu EUR 5.000,- 

pro Jahr; darüber hinausgehende Aufwendungen werden in Abstimmung mit dem 
Aufsichtsrat erstattet 

• eine Unfallversicherung mit weltweitem Versicherungsschutz für berufs- und 
freizeitbedingte Unfälle 

• eine D & O Versicherung mit Selbstbehalt gemäß § 93 Abs. 2 Satz 3 AktG 
• Zahlungen in freiwillige Direktversicherungen oder Pensionskassen im Wege der 

Gehaltsumwandlung sowie Zahlungen von Beiträgen einer 
Rückdeckungsversicherung in eine Versorgungskasse im Rahmen der privaten 
Altersvorsorge. 

 
D. Angemessenheitsvergleich 
Für den sogenannten „Peer-Group-Vergleich“ (horizontale Prüfung der Angemessenheit und 
Üblichkeit der Vorstandsvergütung zu anderen Unternehmen) hat der Aufsichtsrat 11 
Vergleichsunternehmen aus dem Bereich der börsennotierten Beteiligungsgesellschaften 
bzw. mittelständischen Industrieholdings herangezogen, die nach ihrer Branche, Größe, 
Region und Transparenz der Vorstandsvergütung mit der MS Industrie AG sinnvoll zu 
vergleichen sind.  

Für den Angemessenheitsvergleich innerhalb der MS Gruppe (vertikale Prüfung der 
Angemessenheit der Vorstandsvergütung) hat der Aufsichtsrat insbesondere die Entwicklung 
der Vergütung des obersten Führungskreises und der Belegschaft insgesamt herangezogen. 
Als oberer Führungskreis wurde die Geschäftsführerebene der zum Konzern gehörenden 
Beteiligungen festgelegt. 
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E. Höchstgrenzen der Vergütung 
Die variable Vergütung soll ein ausgeglichenes Chancen-Risiko-Profil gewährleisten. Werden 
die gesetzten Ziele nicht erreicht, kann der Auszahlungsbetrag der variablen Vergütung daher 
auf null absinken. Werden die Ziele deutlich übertroffen, so ist die Auszahlung bei der variablen 
Vergütungskomponente auf 120 % des fixen Jahresgrundgehalts begrenzt.  

Der Aufsichtsrat setzt nach § 87 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG in Verbindung mit den 
Empfehlungen des DCGK eine betragsmäßige Höchstgrenze für die Summe aller 
Vergütungskomponenten einschließlich Nebenleistungen und Versorgungsaufwand fest 
(nachfolgend „Maximalvergütung“). Die Maximalvergütung beträgt für jedes Vorstandsmitglied 
EUR  650.000,-. Diese Höchstgrenzen beziehen sich jeweils auf die Summe aller Zahlungen, 
die aus den Vergütungsregelungen für ein Geschäftsjahr resultieren. 

F. Laufzeiten 
Die Verträge der Vorstandsmitglieder werden für die Dauer der Bestellung zum Vorstand 
abgeschlossen und haben zum Zeitpunkt der Beschlussfassung noch eine Laufzeit bis zum 
31.12.2022. 

 

Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 7 
(Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung und Beschlussfassung über 

das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder) 
 

Vergütungssystem für Aufsichtsratsmitglieder 
 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten jährlich eine feste Vergütung in Höhe von 
EUR 15.000,- pro Mitglied, der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das 1,5 fache dieses 
Betrags. 
Ferner erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats jährlich eine variable Vergütung, in Form einer 
Ergebnisbeteiligung in Höhe von 0,2 % des Konzernjahresüberschusses nach Ertragssteuern 
der MS Industrie Gruppe. Der Konzernjahresüberschuss nach Ertragssteuern bestimmt sich 
nach dem durch den Abschlussprüfer geprüften und vom Aufsichtsrat gebilligten 
Konzernabschluss für das betreffende Geschäftsjahr. Die variable Vergütung wird jeweils am 
Tag nach der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die über die Entlastung des 
Aufsichtsrats für das jeweilige Geschäftsjahr entscheidet, fällig. Die variable Vergütung beträgt 
je Aufsichtsratsmitglied jährlich maximal EUR 10.000,00, für den Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats maximal das 1,5 fache des Betrags.  
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner Ersatz aller Auslagen, eine aufwandbezogene 
Vergütung in Höhe von EUR 1,00 je im Zusammenhang mit ihrer Aufsichtsratstätigkeit 
gefahrenen Kilometer sowie Ersatz der auf ihre Vergütung und Auslagen entfallenden 
Umsatzsteuer. Darüber hinaus werden die Mitglieder des Aufsichtsrats in die D & O 
Versicherung der Gesellschaft einbezogen. 
 
Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig, ob die Vergütung seiner Mitglieder in einem 
angemessenen Verhältnis zu deren Aufgaben und der Lage der Gesellschaft steht. Hierzu 
führt der Aufsichtsrat einen horizontalen Marktvergleich durch. Abhängig vom Ergebnis der 
Vergleichsbetrachtung und der Bewertung durch den Aufsichtsrat kann dieser gemeinsam mit 
dem Vorstand der Hauptversammlung einen Vorschlag zur Anpassung der Vergütung des 
Aufsichtsrats vorlegen. Unabhängig davon beschließt die Hauptversammlung spätestens alle 
vier Jahre über die Vergütung des Aufsichtsrats einschließlich des zugrundeliegenden 
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Vergütungssystems. Dabei ist auch ein die derzeitige Vergütung bestätigender Beschluss 
möglich. 
 
Die Maximalvergütung für Mitglieder des Aufsichtsrats beträgt EUR 25.000,- pro Kalenderjahr, 
für den Aufsichtsratsvorsitzenden EUR 37.500,- pro Kalenderjahr. 

 
 
 

Berichte des Vorstandes an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 8  
(Genehmigtes Kapital 2021/I) 

 
Der Vorstand hat den nachfolgenden schriftlichen Bericht an die Hauptversammlung zu 
Tagesordnungspunkt 8 (Genehmigtes Kapital 2021/I) gemäß § 203 Abs. 2, § 186 Abs. 4 Satz 
2 AktG erstattet. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der MS Industrie AG schlagen der Hauptversammlung am 01. Juli 
2021 die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals vor. Die derzeitige Ermächtigung läuft 
am Tag der Hauptversammlung aus. Um der Gesellschaft weiterhin vollumfängliche 
kursschonende Möglichkeiten zu eröffnen, auf Marktgegebenheiten zu reagieren und um 
sowohl Bar- als auch Sachkapitalerhöhungen zu ermöglichen, soll die Verwaltung der 
Gesellschaft ermächtigt werden, das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von 
neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien bestmöglich zu erhöhen.  
Insgesamt soll das Grundkapital um bis zu EUR 6.000.000,00 einmalig oder mehrmalig gegen 
Bar- und/oder Sacheinlagen durch die Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien erhöht werden können. Die Ermächtigung soll auf die längste gesetzlich zulässige 
Frist von fünf Jahren erteilt werden. Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe neuer 
Aktien aus dem genehmigten Kapital soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, kurzfristig auf 
Finanzierungserfordernisse reagieren zu können. Durch die Ermächtigung des Vorstands, das 
Grundkapital im Rahmen des Beschlussvorschlags ohne weiteren 
Hauptversammlungsbeschluss zu erhöhen, soll der Vorstand außerdem in die Lage versetzt 
werden, ohne Beanspruchung der Kapitalmärkte Unternehmen, Unternehmensteile oder 
Beteiligungen an Unternehmen von Dritten gegen Ausgabe von Aktien zu erwerben oder sich 
mit diesen zusammenzuschließen.  
Bei Ausnutzung des genehmigten Kapitals haben die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht 
auf die neuen Aktien.  
Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats unter bestimmten Voraussetzungen auszuschließen. Der Vorstand erstattet 
daher diesen Bericht gemäß § 203 Abs. 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG über die Gründe 
für den Ausschluss des Bezugsrechts.  

Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen 
Die vorgesehene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge soll die 
Abwicklung der Aktienausgabe mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktionäre 
erleichtern. Spitzenbeträge können sich aus der Höhe des vom Vorstand im Rahmen der 
Ermächtigung festzulegenden Emissionsvolumens und dem Bezugsverhältnis ergeben, wenn 
nicht alle neu auszugebenden Aktien gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt werden können, 
so z. B. wenn Aktionären aufgrund ihres Aktienbesitzes nicht ausschließlich volle 
Aktienstückzahlen zum Bezug zugeteilt werden können. Die Spitzenbeträge und deren Wert 
je Aktionär sind in der Regel gering. Der Aufwand für die Ausgabe von Aktien ohne einen 
Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge ist erheblich höher. Ein Ausschluss des 
Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient daher der Praktikabilität und der erleichterten 
Durchführung einer Aktienausgabe. Die als sog. freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 
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dann ausgeschlossenen Aktien werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der 
mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. 
Vorstand und Aufsichtsrat halten den Ausschluss des Bezugsrechts aus diesen Gründen für 
sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für angemessen. 

Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhöhungen gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG  
Das Bezugsrecht der Aktionäre soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats außerdem 
ausgeschlossen werden können, wenn die Aktien nach § 203 Abs. 1, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
zu einem Betrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und 
wenn der auf die ausgegebenen Aktien insgesamt entfallende anteilige Betrag die in § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG festgelegte Grenze von 10 % des Grundkapitals nicht übersteigt. Es wird 
damit von der vom Gesetzgeber in § 186 Abs. 3 S. 4 AktG eröffneten Möglichkeit des 
erleichterten Bezugsrechtsausschlusses Gebrauch gemacht. Die Ermächtigung setzt die 
Gesellschaft in die Lage, auch kurzfristig einen Kapitalbedarf zu decken und auf diese Weise 
sich ergebende Marktchancen schnell und flexibel zu nutzen. Der Ausschluss des 
Bezugsrechts ermöglicht ein sehr schnelles Agieren und eine Platzierung nahe am 
Börsenkurs, das heißt ohne den bei Bezugsemissionen üblichen Abschlag. Weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausübung darf 
diese Kapitalerhöhung 10 % des bestehenden Grundkapitals übersteigen. Auf diese 10 % sind 
diejenigen Aktien anzurechnen, die unter Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder 
mittelbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wurden. Mit 
dieser Begrenzung wird dem Bedürfnis der Aktionäre nach Verwässerungsschutz für ihren 
Anteilsbesitz Rechnung getragen. Jeder Aktionär kann zur Aufrechterhaltung seiner 
Beteiligungsquote Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen am Markt erwerben, da die 
neuen Aktien nahe am Börsenkurs ausgegeben werden. Es wird daher sichergestellt, dass in 
Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG die Vermögens- 
wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bei einer Ausnutzung des genehmigten 
Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt werden. 

Bezugsrechtsausschluss bei Sachkapitalerhöhungen 
Der Vorstand soll überdies ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht bei Sachkapitalerhöhungen auszuschließen. Hiermit soll der Vorstand in die Lage 
versetzt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in geeigneten Fällen Unternehmen, 
Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen bzw. Sachwerte gegen Überlassung 
von Aktien der Gesellschaft, auch im Wege des Unternehmenszusammenschlusses, erwerben 
zu können. Hierdurch soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und 
internationalen Märkten rasch und erfolgreich auf vorteilhafte Angebote oder sich sonst 
bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen bzw. von Sachwerten an Unternehmen oder zum Zusammenschluss mit 
Unternehmen reagieren zu können. Nicht selten ergibt sich aus Verhandlungen die 
Notwendigkeit, als Gegenleistung nicht Geld, sondern Aktien bereitzustellen. Um den Erwerb 
auch in diesen Fällen durchführen zu können, muss die Gesellschaft erforderlichenfalls die 
Möglichkeit haben, kurzfristig ihr Kapital unter Bezugsrechtsausschluss gegen Sacheinlagen 
zu erhöhen. Der Ausgabebetrag für die Aktien wird dabei vom Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats unter angemessener Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft und der 
Aktionäre festgelegt. Die kurzfristige Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung 
zur Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung kommt hierfür meist nicht in Betracht, da 
zum einen mit der Einberufung und Abhaltung der Hauptversammlung hohe Kosten verbunden 
sind, zum anderen aufgrund der bestehenden Einberufungsfristen eine kurzfristige Befassung 
der Hauptversammlung und Umsetzung eines Beschlusses nicht möglich wäre. Konkrete 
Erwerbsvorhaben, zu deren Durchführung das Kapital mit Bezugsrechtsausschluss erhöht 
werden soll, bestehen gegenwärtig nicht. Durch die Höhe des vorgeschlagenen neuen 
genehmigten Kapitals in Höhe von 50 % des bestehenden Grundkapitals soll sichergestellt 
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werden, dass auch größere Akquisitionen, sei es gegen Barleistung, sei es gegen Aktien oder 
eine Kombination von Barleistung und Aktien, finanziert werden können. Wenn sich 
Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen bzw. von Sachwerten konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er 
vom genehmigten Kapital Gebrauch machen soll. Er wird dies nur dann tun, wenn der Erwerb 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen bzw. von 
Sachwerten gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft im wohlverstandenen Interesse 
derselben liegt. Er wird hierbei auch prüfen, ob das konkrete Vorhaben in Übereinstimmung 
mit dem satzungsmäßigen Unternehmensgegenstand steht und ob die konkreten Tatsachen 
von der abstrakten Umschreibung des Vorhabens im Ermächtigungsbeschluss gedeckt sind. 
Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, wird auch der Aufsichtsrat seine erforderliche 
Zustimmung zum Bezugsrechtsausschluss erteilen. Bei der Festlegung der 
Bewertungsrelation wird der Vorstand darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre 
angemessen gewahrt werden. Der Vorstand wird sich bei der Bemessung des Wertes der als 
Gegenleistung gewährten Aktien am Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft orientieren und 
ferner sicherstellen, dass der Wert der zu erwerbenden Unternehmen, Unternehmensteile 
oder Beteiligungen an Unternehmen bzw. der Sachwerte in einem angemessenen Verhältnis 
zu dem Wert der hierfür als Gegenleistung gewährten Aktien steht. 

Mittelbares Bezugsrecht 
Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
auszuschließen, soweit ein geeigneter Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien mit 
der Verpflichtung übernimmt, sie den Aktionären so zum Bezug anzubieten, wie diese ohne 
Ausschluss des Bezugsrechts insoweit bezugsberechtigt wären. Dabei handelt es sich zwar 
der Sache nach um einen Ausschluss des Bezugsrechts; es wird jedoch sichergestellt, dass 
die Aktionäre - wie bei Einräumung eines mittelbaren Bezugsrechts nach § 186 Abs. 5 AktG - 
Aktien zeichnen können und damit nicht schlechter stehen wie bei Einräumung eines 
mittelbaren Bezugsrechts nach § 186 Abs. 5 AktG. Die Gesellschaft wird insbesondere prüfen, 
ob es einen hinreichenden sachlichen Grund für die Einschaltung eines Zeichners gibt, der 
nicht die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 AktG erfüllt, d. h. nicht Kreditinstitut oder ein nach 
§ 53 Abs. 1 S. 1 oder § 53 b Abs. 1 S. 1 oder Abs. 7 KWG tätiges Unternehmen ist. Die 
Gesellschaft wird ferner sämtliche zumutbaren Anstrengungen im Hinblick auf das 
Zuteilungsverfahren unternehmen, um die mittelbare Bezugsmöglichkeit der Aktionäre 
sicherzustellen. Die Gesellschaft erhält hierdurch die Möglichkeit, die Kapitalerhöhung 
gegebenenfalls auch ohne die Einschaltung eines Kreditinstituts oder eines nach § 53 Abs. 1 
Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen 
Unternehmens in voller Höhe gegebenenfalls in anderen Märkten sowie kostengünstiger zu 
platzieren. 

Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 
Schließlich soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht auszuschließen, wenn der Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen 
Interesse der Gesellschaft liegt. Der Vorstand soll somit die Möglichkeit erhalten, für nicht 
vorhersehbare Fälle das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der Vorstand wird in 
jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Er wird es nur dann tun, 
wenn es nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im wohlverstandenen 
Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Im Einzelfall sind Fallgruppen 
denkbar, bei denen das Interesse der Gesellschaft das Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen das Interesse der Aktionäre am Verwässerungsschutz deutlich überwiegt. 
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III. 
Informationen zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung 

 
Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Hauptversammlung 
gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-
,Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 (BGBl. I, S. 570), das durch das Gesetz zur weiteren 
Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter 
Vorschriften im Gesellschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 
22. Dezember 2020 (BGBl. I, S. 3328 ff.) geändert wurde (nachfolgend „COVID-19-Gesetz“), 
als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre 
(nachfolgend jeweils „Aktionäre“) sowie ihrer Bevollmächtigten abzuhalten. 
 
Die gesamte virtuelle Hauptversammlung wird für die ordnungsgemäß angemeldeten 
Aktionäre oder deren Bevollmächtigte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen am 
01. Juli 2021 ab 13:00 Uhr (MESZ) im Internet unter https://www.ms-industrie.de/investor-
relations/hauptversammlung/ im passwortgeschützten Internetservice in Bild und Ton 
übertragen. 
 
Den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären (siehe hierzu die Ausführungen im Abschnitt 
„Voraussetzungen für die Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts“) werden individuelle 
Zugangsdaten zur Nutzung des passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft 
übersandt. 
 
Eine physische Teilnahme der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Versammlungsort ist ausgeschlossen. Die 
Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten über die elektronische 
Kommunikation (Briefwahl) sowie Vollmachtserteilung werden ermöglicht. Eine elektronische 
Teilnahme an der Versammlung im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG ist nicht möglich. 
 
 
Voraussetzungen für die Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts 
 
Zur Teilnahme an der virtuellen Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung 
nachweisen. Für den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
und zur Ausübung des Stimmrechts reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch 
den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis hat sich auf den Beginn 
des 21. Tages vor der Versammlung, das ist der 10. Juni 2021, 00:00 Uhr (MESZ), (Record 
Date) zu beziehen. 
  
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der 
nachfolgenden Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse mindestens sechs Tage vor 
der Versammlung, also bis zum 24. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen:  
 

MS Industrie AG 
c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 
81241 München 

Deutschland 
Telefax: +49 (0)89 / 88 96 906 33 

E-Mail: anmeldung@better-orange.de 
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Nach Eingang der Anmeldung sowie des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den 
Aktionären die Zugangsdaten für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice 
übersandt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung des 
Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. 
 
 
Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date) 
 
Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum für den Umfang und die 
Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der virtuellen Hauptversammlung. Im Verhältnis 
zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung oder die Ausübung 
des Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record Date 
erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Record Date haben hierfür keine 
Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Record Date erworben haben, können 
somit nicht an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen. Aktionäre, die sich 
ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur 
Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
berechtigt, wenn Sie die Aktien nach dem Record Date veräußern, es sei denn, sie lassen sich 
bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. Der Nachweisstichtag hat keine 
Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine 
eventuelle Dividendenberechtigung.  
 
 
Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 
 
Aktionäre, die nicht an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr 
Stimmrecht in der virtuellen Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. 
durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder einen 
sonstigen Dritten, ausüben lassen. Auch in diesen Fällen müssen sich die Aktionäre unter 
Vorlage des besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes rechtzeitig nach den vorstehenden 
Bestimmungen selbst anmelden.  
 
Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen. 
Sie können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Rahmen ihrer 
jeweiligen Vollmacht im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch (Unter-)Be-
vollmächtigung der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben.  
 
Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den Bevollmächtigten setzt 
voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält. 
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung bedürfen 
der Textform gemäß § 126 b BGB, es sei denn, sie sind an einen Intermediär, eine 
Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine diesen nach § 135 Abs. 8 AktG 
gleichgestellte Person oder Institution gerichtet. Im Falle der Bevollmächtigung eines 
Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder einer diesen nach 
§ 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person oder Institution verlangen diese möglicherweise 
eine besondere Form der Vollmacht, weil sie gemäß § 135 Abs. 1 AktG die Vollmacht 
nachprüfbar festzuhalten haben. Die Aktionäre werden daher gebeten, wenn sie einen 
Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine diesen nach § 
135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigen möchten, sich mit 
diesem/dieser über die Form der Vollmacht abzustimmen, da Besonderheiten gelten könnten.  
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Der Nachweis der Bevollmächtigung kann per Post, Telefax oder E-Mail an die Gesellschaft 
spätestens bis zum 30. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), unter der folgenden Postanschrift, 
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse  
 

MS Industrie AG 
c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 
D-81241 München 

Telefax: +49 (0)89 889 690 655 
E-Mail: ms-industrie@better-orange.de 

 
oder ab dem 10. Juni 2021 unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservice unter 
https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/ übermittelt, geändert oder 
widerrufen werden. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft. 
 
Am Tag der virtuellen Hauptversammlung können Vollmachten ausschließlich unter Nutzung 
des unter https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglichen 
passwortgeschützten Internetservice abgegeben, geändert oder widerrufen werden. 
 
Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten 
auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der 
Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung 
erübrigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung einer bereits erteilten Vollmacht 
kann ebenfalls auf den vorgenannten Übermittlungswegen jeweils bis zu den vorstehend 
genannten Zeitpunkten unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. 
 
Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung einer 
Vollmacht das Formular verwenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung und 
Nachweis des Anteilsbesitzes zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.ms-industrie.de/investor-
relations/hauptversammlung/ zum Download zur Verfügung. 
 
 
Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
 
Als Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte 
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der virtuellen Hauptversammlung zu 
bevollmächtigen. Aktionäre, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, müssen sich 
gemäß den vorstehenden Bestimmungen fristgerecht zur virtuellen Hauptversammlung 
anmelden und den Nachweis des Anteilsbesitzes führen.  
 
Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können per Post, 
Telefax oder E-Mail an die vorstehend im Abschnitt „Verfahren für die Stimmabgabe durch 
einen Bevollmächtigten“ genannte Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse bis 
spätestens 30. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), oder ab dem 10. Juni 2021 unter Nutzung des 
unter https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglichen 
passwortgeschützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum 
Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 01. Juli 2021 erteilt, 
geändert oder widerrufen werden.  
 
Ein entsprechendes Formular wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung und 
Anteilsbesitznachweis zugesandt und steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
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https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/ zum Download zur 
Verfügung.  
 
Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen 
diesen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die 
Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, entsprechend den ihnen erteilten Weisungen 
abzustimmen; sie sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung befugt, 
soweit eine ausdrückliche Weisung zu den in der Einberufung zur virtuellen 
Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder 
Aufsichtsrat oder zu – mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 
AktG – bekanntgemachten Beschlussvorschlägen von Aktionären sowie etwaigen vor der 
virtuellen Hauptversammlung gemäß §§ 126, 127 AktG zugänglich gemachten 
Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären vorliegt. Die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen 
Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Fragerechts oder zur Stellung von 
Anträgen entgegen.  
 
 
Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl  
 
Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihr Stimmrecht, auch ohne an der virtuellen 
Hauptversammlung teilzunehmen, im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl) 
abgeben. Die Aktionäre, die ihre Stimmen im Wege der elektronischen Briefwahl abgeben 
möchten, müssen sich ebenfalls unter Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes rechtzeitig 
anmelden. 
 
Briefwahlstimmen können ab dem 10. Juni 2021 unter Nutzung des unter https://www.ms-
industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglichen passwortgeschützten 
Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum Beginn der Abstimmungen 
in der virtuellen Hauptversammlung am 01. Juli 2021 abgegeben, geändert oder widerrufen 
werden.  
 
Die Abgabe von Stimmen durch elektronische Briefwahl ist auf die Abstimmung über die in der 
Einberufung zur virtuellen Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvorschläge von 
Vorstand und/oder Aufsichtsrat und auf mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung 
gemäß § 122 Abs. 2 AktG bekanntgemachten Beschlussvorschläge von Aktionären sowie 
etwaige vor der virtuellen Hauptversammlung gemäß §§ 126, 127 AktG zugänglich gemachte 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären beschränkt. 
 
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass 
dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe im 
Wege der elektronischen Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als 
entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 
 
Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberater oder 
sonstige gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen und Institutionen können sich der 
elektronischen Briefwahl bedienen. 
Rechte der Aktionäre: Ergänzung der Tagesordnung 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den 
anteiligen Betrag von € 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden, wenn das Verlangen der Gesellschaft 
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mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis zum 31. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), 
schriftlich zugegangen ist. Ergänzungsverlangen bitten wir an folgende Adresse zu senden:  

 
MS Industrie AG 

Der Vorstand 
Brienner Str. 7 

80333 München 
 
Die Antragsteller haben gemäß § 121 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 AktG nachzuweisen, dass sie seit 
mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der erforderlichen 
Zahl an Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über das 
Verlangen halten. Auf die Firstberechnung ist § 121 Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden. 
 
 
Rechte der Aktionäre: Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1 und 
127 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz 
 
Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu Punkten der Tagesordnung oder 
Wahlvorschläge zu übersenden. Die Gesellschaft wird Anträge von Aktionären einschließlich 
des Namens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellungnahme 
der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.ms-
industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglich machen, wenn der Aktionär 
mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also bis zum 16. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), 
der Gesellschaft einen zulässigen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und 
Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an nachfolgend 
genannte Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse übersandt hat.  
 

MS Industrie AG 
Brienner Str. 7 

80333 München 
Telefax: +49 (0)89 20 500 999 
E-Mail: info@ms-industrie.ag 

 
Diese Regelungen gelten für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern sinngemäß. Aktionäre werden gebeten, 
ihre Aktionärseigenschaft im Zeitpunkt der Übersendung des Gegenantrags bzw. 
Wahlvorschlags nachzuweisen.  
 
Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge 
gestellt werden. Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 
127 des Aktiengesetzes zugänglich zu machen sind, gelten gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 Covid-
19-Gesetz als in der Hauptversammlung gestellt, wenn der Antrag stellende oder den 
Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur 
Hauptversammlung angemeldet ist. 
 
 
Fragerecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 
COVID-19-Gesetz 
 
Abweichend von § 131 AktG haben angemeldete Aktionäre in der virtuellen 
Hauptversammlung am 01. Juli 2021 kein Auskunftsrecht. Stattdessen haben Sie das Recht 
im Wege der elektronischen Kommunikation Fragen zu stellen (vgl. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
COVID-19-Gesetz). 
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Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet. 
Er kann insbesondere Fragen und deren Beantwortung zusammenfassen, wenn ihm dies 
sinnvoll erscheint. 
 
Fragen der Aktionäre sind bis spätestens einen Tag vor der Versammlung, d.h. bis spätestens 
29. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), über den auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglichen 
passwortgeschützten Internetservice einzureichen. 
 
Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen gestellt werden. 
 
 
Bild- und Ton-Übertragung der virtuellen Hauptversammlung im Internet 
 
Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten können die gesamte Versammlung am 
01. Juli 2021, ab 13:00 Uhr (MESZ), live auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/ im passwortgeschützten 
Internetservice in Bild und Ton verfolgen.  
 
Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ordnungsgemäßen Nachweises 
des Anteilsbesitzes werden den Aktionären die Zugangsdaten für die Nutzung des 
passwortgeschützten Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/ übersandt.  
 
Die Übertragung der virtuellen Hauptversammlung ermöglicht keine Teilnahme im Sinne des 
§ 118 Abs. 1 Satz 2 AktG (elektronische bzw. Online-Teilnahme). 
 
 
Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung  
 
Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten, die das Stimmrecht im Wege der 
elektronischen Briefwahl oder durch Vollmacht- und Weisungserteilung an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausgeübt haben, haben die Möglichkeit, über den auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.ms-industrie.de/investor-
relations/hauptversammlung/ zugänglichen passwortgeschützten Internetservice von Beginn 
der virtuellen Hauptversammlung am 01. Juli 2021 an bis zum Ende der virtuellen 
Hauptversammlung gemäß § 245 Nr. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz 
Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu erklären. 
 
 
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft ist zum Zeitpunkt der Einberufung eingeteilt in 30.000.000 
Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der 
Einberufung 96.189 Stück eigene Aktien, aus denen ihr keine Stimmrechte zustehen.  
 
 
Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft 
 
Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen und Informationen sind 
alsbald nach der Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft https://www.ms-
industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglich.“  
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Informationen zum Datenschutz 
 
Die MS Industrie AG verarbeitet personenbezogene Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, 
Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer des HV-Tickets sowie 
Zugangskennung und Passwort zum passwortgeschützten Internetservice) von Aktionären 
und ggf. deren Bevollmächtigten auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den 
Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung zu 
ermöglichen. 
 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für deren Teilnahme an 
der virtuellen Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die MS 
Industrie AG die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 (1) c) 
Datenschutz-Grundverordnung. 
 
Die Dienstleister der MS Industrie AG, welche zum Zwecke der Ausrichtung der virtuellen 
Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der MS Industrie nur solche 
personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung 
erforderlich sind, und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der MS Industrie 
AG. 
 
Die Aktionäre haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, 
Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten, sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der Datenschutz-
Grundverordnung. Diese Rechte können die Aktionäre gegenüber der MS Industrie AG 
unentgeltlich über die E-Mail-Adresse info@ms-industrie.ag oder über die folgenden 
Kontaktdaten geltend machen: 
 

MS Industrie AG 
Brienner Str. 7 

80333 München 
Telefax: +49 (0)89 20 500 999 

 
Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden 
nach Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung zu. 
 
 
München, im Mai 2021 
 
 
 
 

Der Vorstand 
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Mindestinformationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 
Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212  

Art der Angabe Beschreibung 
A. Inhalt der Mitteilung 

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses MSAG072021HV 
2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: NEWM] 

B. Angaben zum Emittenten 
1. ISIN  DE0005855183 
2. Name des Emittenten  MS Industrie AG 

C. Angaben zur Hauptversammlung  
1. Datum der Hauptversammlung  01.07.2021 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: 20210701] 

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 13:00 Uhr (MESZ) 
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: 11:00 UTC] 

3. Art der Hauptversammlung  Ordentliche Hauptversammlung 
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: GMET] 

4. Ort der Hauptversammlung  Virtuelle Hauptversammlung:  
https://www.ms-industrie.de/investor-
relations/hauptversammlung/ 
 
Im Sinne des Aktiengesetzes:  
Sitz der Gesellschaft, MS Industrie AG, Brienner Straße 
7, 80333 München, Deutschland 

5. Aufzeichnungsdatum  10.06.2021, 00:00 Uhr (MESZ)  
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: 20210609] 

6. Uniform Resource Locator (URL)  https://www.ms-industrie.de/investor-
relations/hauptversammlung/ 

 

https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/
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